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Lfd. Nr. Amtshandlung oder Tätigkeit / Leistung Verwaltungsgebühr

Allgemeine Verwaltungsgebühren

1 Soweit Tatbestände in dieser Gebührentabelle nicht besonders  

aufgeführt sind, ist die Gebühr nach Zeitaufwand zu erheben. 

Sie wird je angefangene Viertelstunde berechnet. Für den Einsatz

des Personals und evtl. Geräteeinsatz gelten die vom Finanzminis- 

terium des Landes Schleswig-Holstein festgesetzten Personal-

kosten nach der jeweils gültigen Personalkostentabelle.

2 Beglaubigungen, Bescheinigungen und Zeugnisse, soweit nach-

stehend nicht besonders aufgeführt und die Gebühr nicht nach 3,00 €

anderen Vorschriften zu erheben ist. pro Exemplar

3 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und 

Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebüh- 15,00 €

renfreiheit vorgeschrieben ist.

4 Bei der Erteilung eines ablehnenden Widerspruchsbescheides 

bis zur Hälfte der Gebühr, die für die angefochtenen Entschei- bis 50 %

dung festgesetzt worden ist (§ 5 Abs. 4 KAG).

5 Einzelkopien je Seite für Kleinmengen (bis 10)

DIN A 4 0,60 €

DIN A 3 1,20 €

DIN A 2 7,50 €

DIN A 1 10,00 €

größer als DIN A 1 15,00 €

Jede weitere Kopie vom selben Original 

DIN A 4 0,20 €

DIN A 3 0,40 €

DIN A 2 2,00 €

DIN A 1 3,00 €

größer als DIN A 1 5,00 €

Über den Kleinmengen hinaus wird zusätzlich zu der  Anzahl der 

Kopien auch der Zeitaufwand nach Stundensätzen abgerechnet. 

Die gleichen Gebührensätze gelten auch für die Erstellung von   

Scans und den Versand per E-Mail.

6 Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und /oder Überlassung von 

Unterlagen zur Einsichtnahme oder Selbstherstellung von siehe Stundensätze

Abschriften, Auszügen, usw., in Begleitung einer Verwaltungskraft

nach Zeitaufwand. 



Fachbereich Finanzen

201 Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuer- 5,00 €

marken.

Fachbereich Bürgerservice

301 25,00 €

(davon 15,00 € für

den HVV)

Amtshandlungen nach dem Gesetz über das  
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des 

Landes Schleswig-Holstein (Bestattungsgesetz)

302 Verlängerung/ Verkürzung der Bestattungsfrist für die 30,00 €

Überführung in den Leichenraum

303 Ausstellung eines Leichenpasses 15,00 €

304 Kosten der Ersatzvornahme (§ 13 Absatz 2 BestattG) 50,00 € bis 100,00 €

305 Verlängerung / Verkürzung der Bestattungsfrist 30,00 €

306 Festsetzung der Bestattungsfrist bei Leichenöffnung 15,00 €

307 Verlängerung / Verkürzung der Urnenbeisetzungsfrist 30,00 €

308 Genehmigung für private Bestattungsplätze 300,00 € bis 500,00 €

309 Ausgrabung / Umbettung einer Leiche 50,00 €

310 Genehmigung zur Sondernutzung von öffentlichen Verkehrs- 10,00 € bis 1.500,00 €

flächen

Fachbereich Bauen

401 Erteilung von Vorverkaufsverzichtserklärungen 50,00 €

402 Genehmigung von Grundstücksauf- und überfahrten 50,00 €

403 Genehmigung von Aufgrabungen 50,00 €

404 Genehmigung von Abwasseranschlüssen 100,00 €

Ersatzausstellung von Berechtigungsnachweisen für 

Schülerbeförderung



405 Genehmigung und Kontrollen vor Ort, die von Unter- 

nehmen oder Dritten an Straßen, Plätzen, Kanälen  100,00 € - 500,00 €

oder sonstigen Anlagen durchgeführt werden.

406 Überwachung bzw. Abnahme nach Fertigstellung von Arbeiten  

vor Ort, die für Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen , siehe Stundensätze

Wegen, Plätzen, Kanälen oder sonstigen Anlagen ausgeführt

werden bzw. wurden nach Zeitaufwand.

407 Prüfung von Lageplänen, soweit sie nicht das Baugenehmigungs-

verfahren betreffen nach Zeitaufwand. siehe Stundensätze

408 Erteilung von Vorrangeinräumungen, Löschungsbewilligungen, 

Freigabeerklärungen (Vorverkaufsverzichtserklärungen) und 100,00 €

sonstigen Erklärungen für das Grundbuch.

Für jede weitere Ausfertigung der vorstehenden Erklärungen. 10,00 €


